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* Die erforderlichen Englischkenntnisse gemäß Art. 11 Abs. 2 S. 2 BayEUG werden nachgewiesen durch Note 3 oder besser


im Abschlusszeugnis einer Hauptschule (erfolgreicher oder qualifizierender Hauptschulabschluss) oder


im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 oder 10 eines Gymnasiums (Englisch als 1. Fremdsprache), einer Realschule, einer Wirtschaftsschule oder einer Schule besonderer Art,


im Zeugnis über den Nachweis erforderlicher Englischkenntnisse für den mittleren Schulabschluss der Berufsschule und Berufsfachschule und für den qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss (§ 41 Abs. 5 VSO) oder


im Abschlusszeugnis der Berufsschule im Pflicht- oder Wahlfach Englisch.�
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1. Erwerb des Quabi





1.1 Allgemeines


Zum Erwerb des Quabi muss grundsätzlich ein Berufsabschluss, der vor der zuständigen Stelle abgelegt wurde (IHK, HWK  u.a.), mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,50 nachgewiesen werden.


Die Noten der einzelnen Prüfungsteilen sind dabei gleichwertig, z.B. theoretische Kenntnisprüfung und fachpraktische Fertigkeiten.





1.2 Nachweise wurden bis 31.07.1994 erworben





1.2.1 Variante 1: Kein Zeugnis über Quali vorhanden


Der fehlende Quali muss durch das Abschlusszeugnis der Berufsschule ersetzt werden, wobei ein Notendurchschnitt von mindestens 2,50 erforderlich ist. Die Note im Fach Sport wird nicht berücksichtigt.


Antrag bei der Berufsschule, die das Abschlusszeugnis ausgestellt hat, auch dann, wenn der Quali und ein entsprechendes Abschlusszeugnis der Berufsschule vorgelegt werden kann.





1.2.2 Variante 2: Quali ersetzt einen nicht ausreichenden Notendurchschnitt im Berufsschulab-  


         schluss


In diesem Fall ist der Antrag auf Erteilung des Quabi bei der Hauptschule zu stellen, die das Zeugnis über den Quali ausgestellt hat.





1.3 Nachweise wurden ab 01.08.1994 erworben


Der Quali und der Nachweis erforderlicher Englischkenntnisse sind neben dem Berufsabschluss Ø ( 2,50 zwingende Voraussetzungen. Der Nachweis des Berufsschulabschlusses ist nicht mehr notwendig.





2. Erteilung des mittleren Abschlusses der Berufs- bzw. Berufsfachschule





2.1 Verfahren der Erteilung





2.1.1 Nachweise wurden vor dem Schuljahr 1994/95 erworben


Die Bestätigung ist bei der Berufs- oder Berufsfachschule zu beantragen, die das Abschlusszeugnis ausgestellt hat.





2.1.2 Erteilung ab Schuljahr 1994/95 


Die Berufs- bzw. Berufsfachschulen drucken einen entsprechenden Zusatz in das Abschlusszeugnis ein.


Besitzt der Schüler bereits einen mittleren Schulabschluss, so wird der Zusatz nur auf Antrag eingetragen.





3. Erwerb der erforderlichen Englischkenntnisse


Der Englisch-Quali kann auch als Einzelprüfung erworben werden. Zu dieser Prüfung können jedoch Bewerber nicht zugelassen werden, die Schüler einer Real- oder Wirtschaftsschule oder eines Gymnasiums sind.


























